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Reglement über die Benützung der öffentlichen Parkplätze (Handwerksparkkarte), Be-

schwerdeverfahren betreffend Artikel 4a Absatz 1 Buchstabe d 

Beschluss; Parlamentsbüro 

1. Ausgangslage 

Motion 1823 (Mitte-Fraktion, SVP, FDP) "Handwerkerparkkarten für Gewerbetreibende" 

Mit dieser Motion wurde der Gemeinderat beauftragt, die gemeinderechtlichen Grundlagen so 

anzupassen, dass eine Handwerkerparkkarte für Gewerbetreibende und Servicebeauftragte 

erteilt werden kann. Das Parlament hat die Motion am 29.4.2019 erheblich erklärt. 

 

Parlamentsbeschluss 21.6.2021 (Beilagen 1 und 2) 

Der Gemeinderat unterbreitete dem Parlament die notwendigen Änderungen des Reglements 

über die Benützung der öffentlichen Parkplätze und damit die rechtlichen Voraussetzungen für 

die Abgabe einer Handwerkerparkkarte an Gewerbetreibende. Das Parlament stimmte dabei 

über mehrere Abänderungsanträge ab. Unter anderem stimmte es folgendem Antrag auf Er-

gänzung von Artikel. 4a Absatz 1 Buchstabe d, (EVP-glp-Mitte-Fraktion/SVP-Fraktion/FDP-

Fraktion) mit offensichtlichem Mehr zu: 

 

d. an Stellen, die mit einem Parkverbot signalisiert oder markiert sind sowie in Begeg-
nungs- und Fussgängerzonen ausserhalb gekennzeichneter Parkfelder, sofern der üb-
rige Verkehr weder gefährdet noch behindert wird; Art. 18 der Verkehrsregelnverord-
nung vom 13.11.1962 (VRV, SR 741.11) sowie Parkierungsbeschränkungen gemäss 
Artikel 19 Absätze 2–4 VRV sind in jedem Fall zu beachten.  

 
In der Schlussabstimmung genehmigte das Parlament die Änderungen des Reglements über 
die Benützung der öffentlichen Parkplätze gemäss vorgelegtem Entwurf mit den vom Parlament 
beschlossenen Änderungen und Ergänzungen in Artikel 4a Absatz 1 und 2, Artikel 5 Absatz. 3, 
Artikel 6 Abssatz. 1 mit einem Stimmenverhältnis von 24 gegen 14 Stimmen. 
 
Die Fachstelle Recht nahm mit Schreiben vom 17.6.2021 (vor der Sitzung) an die Fraktionsprä-
sidien eine rechtliche Beurteilung des umstrittenen Artikels vor und kam zum Schluss, dass 
dieser "bundesrechtswidrig" sei (vgl. Beilage 2).  

2. Beschwerde gegen den Parlamentsbeschluss (Beilage 4) 

Die Parlamentsmitglieder Vanda Descombes, Claudia Cepeda und Iris Widmer erhoben am 

21.7.2021 gegen den Beschluss des Parlaments beim Regierungsstatthalter Beschwerde mit 

folgendem Antrag: 

Der neue Artikel 4a Absatz 1 Buchstabe d des Reglements ist aufzuheben.  

Sie begründeten den Antrag damit, dass der Artikel übergeordnetem Recht widerspreche. 

 

Mit Verfügung vom 27.7.2021 erhielt die Gemeinde als Beschwerdegegnerin Gelegenheit, eine 

Beschwerdeantwort einzureichen. Dabei ging es vorerst um die Frage der Vertretung der Ge-

meinde. Der Gemeindeschreiber informierte die Parlamentspräsidentin mit Mail vom 3.8.2021 

wie folgt: 

 

"Werden Beschlüsse oder Erlasse des Parlaments angefochten, so obliegt die Vertretung der 

Gemeinde im Beschwerdeverfahren dem Gemeinderat, sofern das Parlament nichts anderes 

beschliesst (Art. 15 Abs. 6 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege; VRPG; BSG 155.21). Auf 

Grund der zeitlichen Dringlichkeit –die Eingabefrist für die Beschwerdeantwort dauert bis zum 

18. August 2021 –bitte ich um eine kurze Rückmeldung des Parlamentsbüros bis zum 6. August 

2021, ob das Parlament eine abweichende Regelung ins Auge fasst." 
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Das Parlamentsbüro fasste in der Folge am 9.8.2021 folgenden Beschluss: 

 

1. Das Parlamentsbüro überlässt die Vertretung der Gemeinde im vorliegenden Be-

schwerdefall dem Gemeinderat.  

2. Das Parlamentsbüro nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat die Haltung des Par-

laments bzw. den Beschluss des Parlaments vom 21.6.2021 vertreten muss. 

3. Das Parlamentsbüro bittet den Gemeinderat, das Büro über den Entscheid des Regie-

rungsstatthalters zu informieren. Das Parlamentsbüro ist vor dem Entscheid über einen 

allfälligen Weiterzug (Beschwerde gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters) zu 

konsultieren 

 

Das Büro fasste diesen Entscheid nachdem ihm versichert wurde, dass der Gemeinderat die 

Haltung des Parlaments vertritt (vgl. Ziffer 2 oben). 

Das Parlament wurde über diesen Entscheid mit Mail vom 10.8.2021 schriftlich informiert (Bei-

lage 5). 

3. Entscheid Regierungsstatthalter und Möglichkeit der Beschwerde (Beilage 6) 

Der Regierungsstatthalter hiess die Beschwerde am 20.12.2021 gut und hob den vom Parla-

ment beschlossenen Artikel 4a Absatz 1 Buchstabe d des Reglements auf. Gegen diesen Ent-

scheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung, das heisst bis am 20. Januar 2022, beim Verwal-

tungsgericht Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdefrist ist eine gesetzliche Frist und 

kann nicht erstreckt werden.  

 

Der Entscheid wurde dem Parlamentsbüro eröffnet und es konnte wie geplant Stellung nehmen. 

Es erwog die Prozesschancen und –risiken einer Beschwerde gegen den Entscheid des Regie-

rungsstatthalters und holte vorgängige juristische Einschätzungen ein. 

 

Argumente gegen eine Beschwerde 

Artikel 4a Absatz 1 Buchstabe d verletzt nach Auffassung des Regierungsstatthalteramts Bun-

desrecht (Verstoss gegen Normenhierachie). Dagegen argumentierte das Parlament vor allem, 

dass andere Gemeinwesen genau diese Parkkarte haben. Dabei wurde ausgeblendet, dass die 

Erlasse anderer Gemeinwesen eine Formulierung haben, die nicht in den Geltungsbereich von 

zwingenden bundesrechtlichen Bestimmungen eingreift. Ebenfalls wurde ausgeblendet, ob 

andere Gemeinwesen eine andere Markierungs- und Signalisationspraxis haben als Köniz. 

Dieses Argument sticht daher aus juristischer Sicht nicht. Andere erfolgsversprechende Argu-

mente sind nicht ersichtlich. Gestützt auf diese Ausführungen wird einer Beschwerde keine 

Chancen vor dem Verwaltungsgericht eingeräumt. Demgegenüber stehen als Risiken die zeitli-

chen Aufwände der betroffenen Stellen, sowie eine lange Rechtsunsicherheit jener, die ab 1. 

Januar 2022 eine Parkkarte erwerben. Verfahrenskosten sollten der Gemeinde aber analog 

zum vorliegenden Entscheid nicht auferlegt werden, da sie nicht in ihren Vermögensinteressen 

betroffen ist (Art. 108 Abs. 2 VRPG). 

 

Argumente für eine Beschwerde 

Das Strassenverkehrsrecht mit seinen unzähligen Gesetzen und Verordnung und unterschied-

lichsten Zuständigkeiten ist sowohl in der praktischen Anwendung als auch bei der Beurteilung 

rechtlicher Fragen anspruchsvoll. Deshalb ist die Beachtung der Normerhaltung wichtig. Das 

Könizer Parlament hat am 21.6.2021 mit einer offensichtlichen Mehrheit dem Abänderungsan-

trag (EVP-glp-Mitte-Fraktion, SVP-Fraktion und FDP-Fraktion) zu Artikel 4a Abssatz 1 Buchsta-

be d des Reglements über die Benützung der öffentlichen Parkplätze zugestimmt. Dies in 

Kenntnis der juristischen Einschätzung der Fachstelle Recht, welche den Fraktionspräsidien am 

17.6.2021 schriftlich zugestellt wurde. In der Schlussabstimmung hat das Parlament den Ände-

rungen des Reglements mit einem Stimmenverhältnis von 24 gegen 14 Stimmen zugestimmt.  

Der Entscheid des Regierungsstatthalters ist nicht stringent und lässt die Argumente der Parla-

mentarier ausser Acht. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts gilt bei der abstrak-

ten Normenkontrolle der Grundsatz der Normerhaltung. Obwohl dieser Grundsatz im Entscheid 

erwähnt wird, fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Begriff und den von der Recht-

sprechung entwickelten Kriterien.  
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Bedeutende Artikel aus dem Strassenverkehrsrecht werden im Entscheid zitiert, ohne aber die 

einzelnen Artikel untereinander und im Verhältnis zum angefochtenen Art. 4a Abs. 1 Bst. d des 

Reglements über die Benützung der öffentlichen Parkplätze am 21. Juni 2021 in eine nachvoll-

ziehbare und verständliche Beziehung zu bringen.  

In Ziff. 4.7 des Entscheides wird als Zwischenfazit festgestellt, dass Art. 4a Abs. 1 Bst. d des 

Reglements über die Benützung der öffentliche Parkplätze am 21. Juni 2021 die Bestimmungen 

von Art. 19 VRV i.V.m. Art. 18 VRV verletzt, (Zitat) «sofern damit das Parkieren in den von die-

sen Bestimmungen erfassten Bereichen erlaubt werden soll.» Letzteres wird im vom Parlament 

beschlossenen Abänderungsantrag der EVP-glp-Mitte-Fraktion, SVP-Fraktion und FDP-

Fraktion aber explizit ausgeschlossen. Deshalb ist das Zwischenfazit nicht verständlich und als 

Entscheidgrundlage untauglich.  

Dass die Gemeinde von Parkverboten abweichen kann, die von ihr selbst signalisiert bzw. mar-

kiert wurden, scheint unbestritten zu sein, auch wenn diese für die Handwerksbetriebe keinen 

spürbaren Vorteil bringen soll. Damit ist erstellt, dass Art. 4a Abs. 1 Bst. d des Reglements über 

die Benützung der öffentlichen Parkplätze am 21. Juni 2021 rechtskonform angewendet werden 

kann.  

Wünschenswert wäre, das Zusammenwirken der verschiedenen gesetzlichen Grundlagen und 

Kompetenzen von Bund, Kanton und Gemeinde in der Rechtsschrift abzubilden." 

 

Das Parlamentsbüro fasste am 27.12.2021 im Zirkulationsverfahren folgenden Beschluss: 

Das Parlamentsbüro empfiehlt dem Gemeinderat, beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern 

Beschwerde gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters vom 20.12.2021 zu erheben. 

(Abstimmungsergebnis: 2 gegen 2 Stimmen mit Stichentscheid der Präsidentin) 

4. Entscheid Gemeinderat 

Mit Mail vom 30.12.2021 teilte die stellvertretende Gemeindeschreiberin dem Parlamentsbüro 

mit, dass der Gemeinderat im Zirkulationsverfahren entschieden hat, gegen den Entscheid des 

Regierungsstatthalters nicht Beschwerde einzureichen. 

5. Entscheid Parlamentsbüro vom 31.12.2021 

Das Parlamentsbüro tagte am 31.12.2021 per Videokonferenz und beschloss einstimmig, das 

Parlament selber über die Frage des Weiterzugs entscheiden zu lassen. Es nahm zur Kenntnis, 

dass sich die Fachstelle Recht in dieser Sache selber als befangen bezeichnet und deshalb den 

Beizug eines externen Anwalts empfiehlt. Die Fachstelle unterstützte das Parlamentbüro jedoch 

bei der Suche nach einem geeigneten Anwalt. Da die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden 

kann, muss das Parlament am 17.1.2022 über eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht be-

finden. Sollte sich das Parlament am 17.1. für einen Weiterzug entscheiden, muss der externe 

Anwalt innert weniger Tagen die Beschwerde einreichen. Das Parlamentsbüro beschloss des-

halb, einen Anwalt mit den notwendigsten Vorbereitungen für eine allfällige Beschwerde zu 

beauftragen und gab diesem ein Kostendach von maximal CHF 2'000 vor. 

6. Finanzen 

Die Kosten für den externen Auftrag belaufen sich schätzungsweise auf CHF 5000. Falls das 

Verwaltungsgericht die Beschwerde nicht gutheisst, sollten eigentlich keine Verfahrenskosten 

anfallen (vgl. Kapitel 3), falls doch, könnten sie gegen CHF 10'000 betragen. 

7. Schlussfazit des Parlamentsbüros 

Das Parlamentsbüro hat den Gemeinderat mit der Vertretung des Parlaments in dieser Sache 

beauftragt im Vertrauen, dass dieser die Haltung des Parlaments vorbehaltlos übernehmen 

würde. Obwohl das Büro den Weiterzug nur mit knapper Mehrheit empfahl, erwartete es, dass 

der Gemeinderat dieser Empfehlung folgen würde. Nachdem sich der Gemeinderat trotz Emp-

fehlung des Parlamentsbüros gegen die Beschwerde an das Verwaltungsgericht entschied, soll 

nun das Parlament den finalen Entscheid fällen. Es geht immerhin um einen Beschluss des 

Parlaments, der aufgehoben werden soll, obwohl dieser am 21.6.2021 auf demokratischem 

Weg und in Kenntnis der rechtlichen Ausgangslage gefällt wurde. 
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Antrag 

Das Parlamentsbüro beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Der Entscheid des Regierungsstatthalters vom 20.12.2021 ist mit Beschwerde beim Verwal-

tungsgericht anzufechten. 

2. Das Parlamentsbüro wird beauftragt, für das Erstellen und Einreichen der Beschwerde-

schrift zu sorgen und die Gemeinde im weiteren Verlauf des Verfahrens vor Verwaltungsge-

richt zu vertreten.  

3. Das Parlamentsbüro wird beauftragt, für seine Arbeiten einen externen Anwalt beizuziehen. 

Das Parlament bewilligt den dafür erforderlichen Kredit zL Konto 1000.3170.30. 

Köniz, 31. Dezember 2021 

 

Parlamentsbüro 

Beilagen 

1) Parlamentsantrag 3.5.20211 

2) Schreiben Fachstelle Recht an Fraktionspräsidien vom 17.6.2021 

3) Protokoll der Parlamentssitzung vom 21.6.20212 

4) Beschwerde 21.7.2021 

5) Mail an Parlament vom 10.8.2021 

6) Entscheid Regierungsstatthalter vom 20.12.2021 

                                                      
1 Vgl. Parlamentswebsite, Dokumente Parlamentssitzung 2021-05-03 
2 Vgl. Parlamentswebsite, Dokumente Parlamentssitzung 2021-06-21 
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Parlamentssitzung vom 21. Juni 2021, Handwerksparkkarte 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Ich schreibe Ihnen im Auftrag des Gemeinderats und des Direktionsvorstehers Sicherheit und 
Liegenschaften. 
 
Zum Antrag, die Parkkarte auf Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause, Hebam-
men sowie Ärztinnen und Ärzte für den Hausbesuch auszudehnen, habe ich keine langen Be-
merkungen. Diesbezüglich ist einfach nicht optimal, dass dieses Thema nicht schon in der Mo-
tion enthalten war; das hätte bessere Abklärungen und vielleicht auch vom Wortlaut her eine 
elegantere Lösung ermöglicht. 
 
Rechtlich umstritten geblieben ist das Thema "Parkieren im Parkverbot". Bei diesem Thema ge-
hen die Meinungen des Erstunterzeichners und der Fachstelle Recht auseinander. Die Fach-
stelle Recht hat den Auftrag, Ihnen ihre rechtliche Einschätzung nochmals darzulegen. 
 
Unseres Erachtens muss man unterscheiden, und es kommt darauf an, wer ein Parkverbot an-
geordnet hat: 
 

1. An einigen Orten ist das Parkieren verboten, weil die Gemeinde dort individuell ein 
Parkverbot signalisiert und/oder markiert hat. Das ist eine Anordnung der Gemeinde, 
und es wäre möglich, dass die Gemeinde im Reglement Ausnahmen von ihrem eigenen 
Parkverbot gewährt.  

 
2. An einigen Orten ist das Parkieren verboten, weil es vom Bundesrat durch eine Verord-

nungsbestimmung schweizweit an solchen Orten generell verboten ist. Die Fachstelle 
Recht ist der Ansicht, dass die Gemeinde keine Ausnahmen gewähren darf von diesen 
Bestimmungen, die der Bundesrat erlassen hat.  

 
In der Gemeinde Köniz gibt es nur wenige Parkverbote von der ersten Sorte. Das heisst, es gibt 
nur wenige Parkverbote, die von der Gemeinde individuell signalisiert / markiert wurden. Die 
Gemeinde könnte von diesen Parkverboten Ausnahmen gewähren, aber weil es nur wenige 
solche Situationen überhaupt gibt, wäre das für die Handwerksbetriebe kein spürbarer Vorteil. 
 
In der Gemeinde Köniz sind die meisten Parkverbote von der zweiten Sorte. Es gibt viele solche 
Parkverbote, die vom Bundesrat erlassen wurden, meist in den beiden Verordnungen VRV oder 
SSV. Bei der Handwerkskarte drehten sich die Diskussionen meist um das Verbot des "Parkie-
rens ausserhalb markierter Parkfelder". Das ist ein bundesrechtliches Verbot, und zwar nach 
Auffassung der Fachstelle Recht auch dann, wenn die Gemeinde nachdoppelt und beispiels-
weise eingangs einer Blauen Zone als Hinweis noch ein entsprechendes Signal aufstellt. Und 
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von diesem Verbot, das der Bundesrat aufstellte, darf die Gemeinde unseres Erachtens keine 
Ausnahme gewähren. 
 
Wir haben diese Frage gründlich abgeklärt, sowohl rechtlich als auch die Praxis in der Schweiz. 
Rechtlich ist es so, dass man immer falsch liegen kann, aber wir sind auf keine einzige Spur 
gestossen, die in eine andere Richtung führt. Was die Praxis angeht, haben wir herausgefun-
den, dass viele Städte und Gemeinden ebenfalls Parkkarten ausstellen, und auch dort erlauben 
es die Parkkarten nicht, ausserhalb markierter Parkfelder zu parkieren. Manchmal liest man 
auch ausdrücklich den Hinweis, ausserhalb markierter Parkfelder dürfe die Gemeinde gar keine 
Ausnahme gewähren (so ausdrücklich die Stadt Thun). Im Sinn der Transparenz teile ich Ihnen 
aber mit, dass es wenige Städte und Gemeinden in der Innerschweiz gibt, die das anders se-
hen. Die weitaus überwiegende Mehrheit sieht es aber wie wir. 
 
Damit hoffe ich dargelegt zu haben, warum die Fachstelle Recht der Auffassung ist, Artikel 4a 
Buchstabe d (Tischvorlage) wäre in den meisten Fällen bundesrechtswidrig. Daran ändern auch 
die Einschränkungen nichts, die der Erstunterzeichner nun, mit den besten Absichten, in den 
Buchstaben d aufgenommen hat. 
 
 
Ich danke für Ihre Kenntnisnahme 
und grüsse Sie freundlich 
 
Freundliche Grüsse 
 
Roland Feuz 
(per Mail, ohne Unterschrift) 
 
 
 
 
Kopie:  

- alle UnterzeichnerInnen der Motion 
- GR, GS, ASI 
- FS Parlament 
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From: Remund Verena
Sent: Dienstag, 10. August 2021 16:45
Cc: Arnold Pascal; Kopp Luzian; Berlinger-Staub Annemarie; Brönnimann Thomas; 

Burren Christian; Kohler Hans-Peter; Pestalozzi Hansueli
Subject: Reglement über die Benützung der öffentlichen Parkplätze, Parlamentsbeschluss 

21.6.2021

Liebe Parlamentsmitglieder 
Im Auftrag des Parlamentsbüros informiere ich euch, dass drei Parlamentsmitglieder (Iris Widmer, Vanda 
Descombes, Claudia Cepeda) gegen den Beschluss des Parlaments vom 21.6. beim Regierungsstatthalter 
Beschwerde erhoben haben. Die Beschwerde verlangt das Aufheben der folgenden vom Parlament beschlossenen 
Reglementsänderung: 

Beschluss Abänderungsantrag EVP-glp-Mitte-Fraktion, SVP-Fraktion und FDP-Fraktion 

Art. 4a Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen: 
d) An Stellen, die mit einem Parkverbot signalisiert oder markiert sind sowie in Begegnungs- und Fussgängerzonen

ausserhalb gekennzeichneter Parkfelder, sofern der übrige Verkehr weder gefährdet noch behindert wird; Art. 18 
der Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV, SR 741.11) sowie Parkierungsbeschränkungen gemäss
Artikel 19 Absätze 2–4 VRV sind in jedem Fall zu beachten. 

Das Parlament stimmt dem Antrag zu. 
(Abstimmungsergebnis: Mehrheit offensichtlich) 
 
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, dass der neue Artikel dem übergeordneten Recht widerspricht. Der 
Regierungsstatthalter gibt der Gemeinde als Beschwerdegegnerin Gelegenheit, sich bis zum 18.8.2021 zur 
Beschwerde zu äussern (Beschwerdeantwort). 
 
Das Parlamentsbüro wurde von der Gemeindekanzlei über die eingereichte Beschwerde informiert. Dabei ging es um 
die Frage, wer die Gemeinde in diesem Beschwerdeverfahren vertritt. Gemäss kantonaler Gesetzgebung (Art. 15 
Abs. 6 VRPG) gilt grundsätzlich, dass der Gemeinderat das Parlament vertritt, wenn dieses nichts anderes 
beschliesst. Das Parlamentsbüro musste deshalb entscheiden, ob es mit der prozessualen Vertretung durch den 
Gemeinderat einverstanden ist oder ob das Parlament diese selber (mit externer juristischer Unterstützung) 
übernehmen will. Das Parlamentsbüro fasste am 9.8.2021 folgenden einstimmigen Beschluss: 
1. Das Parlamentsbüro überlässt die Vertretung der Gemeinde im vorliegenden Beschwerdefall dem Gemeinderat.  
2. Das Parlamentsbüro nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeinderat die Haltung des Parlaments bzw. den Beschluss 

des Parlaments vom 21.6.2021 vertreten muss. 
3. Das Parlamentsbüro bittet den Gemeinderat, das Büro über den Entscheid des Regierungsstatthalters zu 

informieren. Das Parlamentsbüro ist vor dem Entscheid über einen allfälligen Weiterzug (Beschwerde gegen den 
Entscheid des Regierungsstatthalters) zu konsultieren. 

 
Iris Widmer trat bei der Beschlussfassung des Parlamentsbüros als Beschwerdeführerin in den Ausstand.  
 
Ausschlaggebend für diesen Entscheid war, dass der Gemeinderat an den Beschluss des Parlaments gebunden ist 
und diesen vertreten muss, auch wenn er eine abweichende Haltung hat. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 
Verena Remund-von Känel 
Leiterin Fachstelle Parlament 
 
 




























